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Allgemeines 
Die Land- und Forstwirtschaft ist ein zentraler Bestandteil des ländlichen Raums in Hessen – 
wirtschaftlich, landschaftlich und kulturell. Im Jahr 2023 bewirtschafteten rund 15.300 überwiegend 
familiengeführte landwirtschaftliche Betriebe etwa 766.700 Hektar Fläche. Ergänzend bewirtschaften 
rund 1.000 Forstbetriebe etwa 890.000 Hektar Wald und erzeugen jährlich rund 5 Millionen 
Kubikmeter Rohholz für regionale Wertschöpfungsketten. Private, kommunale und familiäre 
Waldeigentümer sichern mit zahlreichen Beschäftigten die nachhaltige Pflege des Waldes mit seinen 
vielfältigen Funktionen für Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft. 

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe sowie die vor- und nachgelagerten Bereiche bilden das 
wirtschaftliche Rückgrat des ländlichen Raums. Sie schaffen wohnortnahe Arbeitsplätze, stärken 
regionale Wirtschaftskreisläufe und sichern die Pflege der hessischen Kulturlandschaft. Als 
standortgebundene Unternehmen bringen sie Stabilität in die Regionen und sind eng in lokale 
Netzwerke eingebunden. Die hinter den Betrieben stehenden Familien engagieren sich zudem stark 
im gesellschaftlichen und kommunalpolitischen Leben und tragen wesentlich zur Entwicklung 
lebenswerter ländlicher Räume bei. 

Kommunalpolitische Entscheidungen haben unmittelbare Auswirkungen auf die wirtschaftliche 
Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft. Landkreise, Städte und Gemeinden gestalten als 
Verwaltung, Planungs- und Genehmigungsbehörden sowie als Eigentümer landwirtschaftlicher 
Flächen und großer Waldflächen maßgeblich die Rahmenbedingungen der Bewirtschaftung. 
Insbesondere Erträge aus kommunalen Forstbetrieben leisten einen wichtigen Beitrag zur 
Finanzierung kommunaler Haushalte und stehen den Kommunen vollständig zur Verfügung. Daher 
sollten die Ziele der Bewirtschaftung kommunaler Wälder auch auf wirtschaftlichen Erfolg 
ausgerichtet sein. 

Eine entwicklungsorientierte Genehmigungspraxis und die konsequente Berücksichtigung land- und 
forstwirtschaftlicher Interessen auf kommunaler Ebene sind dabei unerlässlich. Die aktive Einbindung 
von Orts- und Kreislandwirten sowie privaten Waldeigentümern ist unverzichtbar für eine praxisnahe 
und erfolgreiche Umsetzung kommunaler Vorhaben. Vor diesem Hintergrund richtet das 
Aktionsbündnis für den ländlichen Raum Hessen im Hinblick auf die Kommunalwahlen am 15. März 
2026 folgende Forderungen an die politischen Entscheidungsträger in den Kommunen: 
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Kurzforderungen  
1. Wir fordern den wirksamen Schutz fruchtbarer Böden durch Begrenzung des Flächenent-

zugs, Vorrang für Innenentwicklung sowie kooperative Lösungen unter Wahrung der Eigen-

tumsrechte. 

2. Wir fordern, Kompensationsmaßnahmen flächenschonend umzusetzen, mit Vorrang für 

Eingriffsflächen, Ökokonten und produktionsintegrierte Ansätze unter Berücksichtigung ag-

rarstruktureller Belange. 

3. Wir fordern die Stärkung des ländlichen Raums durch Anerkennung und Honorierung der 

Leistungen von Land‑ und Forstwirtschaft sowie den Grundsatz „Schutz durch Nutzung“. 

4. Wir fordern eine praxistaugliche, bürokratiearme Anwendung des Baurechts zur Sicherung 

von Entwicklungsspielräumen landwirtschaftlicher Betriebe. 

5. Wir fordern den konsequenten Schutz land‑ und forstwirtschaftlicher Flächen vor außer-

landwirtschaftlichem Erwerb durch eine stringente Anwendung des Grundstücksverkehrs-

rechts. 

6. Wir fordern die gezielte Förderung regionaler Lebensmittelproduktion und ‑vermarktung 

durch kommunale Vergabe, Verpflegung und Veranstaltungen. 

7. Wir fordern eine flächendeckende Mobilfunk‑ und Breitbandversorgung sowie eine verläss-

liche Daseinsvorsorge zur Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse im ländlichen Raum. 

8. Wir fordern einen Trinkwasserschutz mit Augenmaß durch Kooperation, vollständige Ent-

schädigung von Einschränkungen und Priorität für die Sanierung der Infrastruktur. 

9. Wir fordern die ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung unter aktiver Einbindung von 

Landwirten und Verbänden sowie einen zurückhaltenden Umgang mit Vorkaufsrechten. 

10. Wir fordern eine flächenschonende Energiewende mit klarer Einbindung von Biogas und 

ohne Ausverkauf landwirtschaftlicher Nutzflächen. 

11. Wir fordern eine aufkommensneutrale Grundsteuer mit maßvollen Hebesätzen und dem 

Ausschluss land‑ und forstwirtschaftlicher Flächen von der Grundsteuer C. 

12. Wir fordern ein ausgewogenes Kommunalabgabenrecht, das landwirtschaftliche Betriebe 

bei Beiträgen und Gebühren angemessen berücksichtigt. 

13. Wir fordern eine flächenschonende Planung von Straßen‑, Wege‑ und Leitungsbau sowie 

eine faire Verteilung der Verkehrssicherungskosten. 

14. Wir fordern die verbindliche, frühzeitige Einbindung land‑ und forstwirtschaftlicher Instituti-

onen in kommunale Krisenmanagementkonzepte. 
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15. Wir fordern klare Regeln für Freizeitnutzung von Wald und Offenlandschaft, um Land- und 

Forstwirtschaft, Naturschutz und Erholung dauerhaft zu vereinbaren. 

16. Wir fordern schnelle, unbürokratische Genehmigungen für Nasslager und eine baurechtli-

che Privilegierung von Forsthäusern. 

17. Wir fordern eine Stärkung der Jagd als Instrument des Natur‑ und Nutzschutzes sowie den 

Abbau jagdlicher Sondersteuern. 

18. Wir fordern ein wirksames, praxisnahes Biber‑ und Wolfsmanagement mit unbürokrati-

schen Eingriffen, Prävention und fairer Entschädigung.  
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Ausführung zu unseren Forderungen 

1. Fruchtbare Böden schützen – Zukunft der Landwirtschaft sichern  

Fruchtbare Böden sind die Grundlage für Ernährung, Klimaschutz und die Existenz land- und 
forstwirtschaftlicher Familien. Sie prägen die hessische Kulturlandschaft und leisten wichtige Beiträge 
für Umwelt und Naturschutz. Dieses Fundament beruht auf einer vielfältigen Eigentümerstruktur, 
deren Schutz gesellschaftlicher Konsens ist. Eigentumsrechte sind zu wahren und kooperative 
Lösungen müssen konsequent vor staatliche Eingriffe erfolgen. 

Der Verlust land- und forstwirtschaftlicher Flächen ist zu minimieren, etwa durch einen Vorrang für 
Innenentwicklung, Entsiegelung sowie flächenschonende und nutzungsintegrierte 
Ausgleichsmaßnahmen. Das Instrument der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme lehnen wir 
wegen der Risiken für Eigentümer und Bewirtschafter ab. Zusätzliche Auflagen bei der Verpachtung 
kommunaler Flächen dürfen nicht über geltendes Recht und gute fachliche Praxis hinausgehen. 

2. Flächenschonende Kompensation und Schutz landwirtschaftlicher 
Nutzflächen 

Ziel der kommunalen Planung ist es, landwirtschaftliche Flächen möglichst wenig in Anspruch zu 
nehmen, auch bei naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen. 

Kompensation soll vorrangig auf der Eingriffsfläche erfolgen, um zusätzlichen Flächenverbrauch zu 
vermeiden. Ist dies nicht möglich, sind bestehende Ökokonten und vorhandene Ökopunkte gezielt zu 
nutzen. Voraussetzung dafür ist eine kommunale Potenzialanalyse des ländlichen Raums mit dem Ziel, 
landwirtschaftliche Nutzungen zu erhalten und agrarstrukturelle Belange nach § 15 
Bundesnaturschutzgesetz zu berücksichtigen. 

Produktionsintegrierte Kompensationsansätze auf wechselnden Flächen bieten dabei eine sinnvolle 
Möglichkeit, Ausgleichsmaßnahmen gemeinsam mit der Landwirtschaft umzusetzen. 

3. Für einen starken ländlichen Raum: Schutz, Nutzung und faire 
Beteiligung 

Der ländliche Raum ist als Lebens, Wirtschafts- und Naturraum zu stärken und darf nicht gegenüber 
Ballungsräumen benachteiligt werden. Die Leistungen der Land- und Forstwirtschaft für 
Kulturlandschaft sowie Arten und Lebensraumschutz verdienen gesellschaftliche Anerkennung und 
finanzielle Honorierung. 

Eine nachhaltige, naturnahe Waldnutzung ist Voraussetzung für klimastabile Wälder und zugleich 
wirksamer Klimaschutz durch Holzverwendung. Flächenstilllegungen sind auf fachlich begründete 
Ausnahmefälle zu beschränken; stattdessen braucht es ein Flächenmanagement, das Naturschutz und 
Nutzung verbindet. Landwirtschaftliche Flächen sind vor dauerhafter Inanspruchnahme, etwa durch 
Energieprojekte, zu schützen. Der Grundsatz „Schutz durch Nutzung“ muss Leitlinie bleiben. 
Eigentumsrechte sind zu sichern, Eingriffe auf das notwendige Maß zu begrenzen. 
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4. Baurecht praxistauglich umsetzen – Entwicklungsspielräume der 
Landwirtschaft konsequent nutzen  

Das Baurecht hat seit den letzten Kommunalwahlen einige Verbesserungen für landwirtschaftliche 
Betriebe gebracht, zu nennen sind die Einführung eines “Dörflichen Wohngebietes”, bei Umnutzung 
ehemaliger landwirtschaftlicher Gebäude sind fünf nicht privilegierte Wohnungen möglich, 
Privilegierung landwirtschaftlicher Freiflächen-PV-Anlagen bis 2,5 ha Fläche. Die Praxis zeigt jedoch, 
dass die Kommunen und Baugenehmigungsbehörden zurückhaltend mit den neuen Möglichkeiten 
für landwirtschaftliche Betriebe umgehen.  

Dabei sollen die gesetzlichen Änderungen gezielt zur Einkommensdiversifizierung und 
Zukunftssicherung der Betriebe beitragen. Dieser gesetzgeberische Wille darf nicht durch überzogene 
Anforderungen und Bürokratie auf kommunaler Ebene konterkariert werden. Landwirtschaftsnahe 
Betriebszweige wie Hofläden oder Ferienangebote sind im Rahmen der Privilegierung unkompliziert 
zuzulassen. Gleichzeitig führen verschärfte immissionsrechtliche Vorgaben zu zunehmenden 
Nutzungskonflikten, insbesondere in der Tierhaltung. Kommunen sind daher gefordert, 
Bestandsschutz und betriebsbezogene Entwicklungsmöglichkeiten zu sichern und durch 
vorausschauende Bauleitplanung Konflikte zu vermeiden, etwa durch großzügige 
Abstandsregelungen. 
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5. Keine zusätzliche Marktverzerrung durch die öffentliche Hand: Druck 
auf die Grundstückspreise vermeiden 

Die wirtschaftliche Entwicklung hat in den letzten Jahren zu einer verstärkten Investorentätigkeit auf 
dem land- und forstwirtschaftlichen Grundstücksmarkt geführt. Ebenso erhöht die 
Flächenbevorratung auch der öffentlichen Hand den Druck auf den Grundstücksmarkt. Daher ist es 
notwendig, den Kauf land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke wirksam gegenüber 
außerlandwirtschaftlichen Käufern zu schützen.  

Das Grundstücksverkehrsgesetz spielt hierbei eine zentrale Rolle. Die zuständigen Ämter für ländlichen 
Raum und die Obere Landwirtschaftsbehörde sind aufgefordert, das geltende Recht konsequent und 
im Sinne des Schutzes landwirtschaftlicher Nutzflächen umzusetzen. Beanstandungen müssen ohne 
Ansehen des außerlandwirtschaftlichen Käufers erfolgen und ggf. der Rechtsweg beschritten 
werden.   

6. Regionale Lebensmittelproduktion stärken – Kommunen in der 
Verantwortung   

Die Förderung kleinstrukturierter, regionaler Erzeugungs- und Vermarktungsstrukturen für 
konventionelle und ökologische Agrarprodukte stärkt heimische Familienbetriebe und erhöht die 
regionale Wertschöpfung. Direktvermarktung über Hofläden, Bauernmärkte und Dorfläden bringt 
saisonale Lebensmittel auf kurzen Wegen zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Hessische 
Lebensmittelerzeuger liefern mit ihren Marken regionale Identität, sind auch Abnehmer lokal 
erzeugter landwirtschaftlicher Produkte und sorgen für Wertschöpfung auf verschiedenen Ebenen. 

Bei der öffentlichen Gemeinschaftsverpflegung in kommunalen Einrichtungen wie Kitas, Schulen oder 
Senioreneinrichtungen müssen Regionalität und Saisonalität zentrale Vergabekriterien sein. 
Kommunen sind gefordert, hierfür geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen.  

7. Ländliche Regionen stärken: Versorgung, Infrastruktur, 
Lebensqualität  

Ein flächendeckender Mobilfunk und eine Breitbandversorgung ist für Land- und Forstwirtschaft sowie 
für die ländlichen Räume unverzichtbar. Sie ermöglicht digitale Teilhabe, sichert die 
Wettbewerbsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe und steigert die Attraktivität des ländlichen 
Raums. Trotz Fortschritten bestehen weiterhin erhebliche Lücken: Während Ortskerne häufig gut 
versorgt sind, bleiben außenliegende Höfe und Betriebe beim Glasfaser- und Mobilfunkausbau oft 
unberücksichtigt. Für moderne Betriebe sind stabile Internetverbindungen jedoch zwingend 
notwendig, da zentrale Arbeitsprozesse zunehmend digital gesteuert werden. 

Gleichzeitig steht der ländliche Raum vor weiteren großen Herausforderungen bei Daseinsvorsorge, 
Infrastruktur und Lebensqualität. Schrumpfungsprozesse, der Abbau von Angeboten und steigende 
Kosten belasten Bevölkerung und Betriebe. Erwartet wird eine bedarfsgerechte Versorgung mit 
öffentlichen und privaten Dienstleistungen, von Mobilität über medizinische Betreuung bis zur 
technischen Infrastruktur. Umfang und Qualität dieser Angebote entscheiden über gleichwertige 
Lebensverhältnisse. 
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8. Trinkwasserschutz mit Augenmaß: Kooperation stärken, Infrastruktur 
sanieren, Landwirtschaft fair behandeln 

Hessen weist mit rund 40 % den bundesweit höchsten Anteil an Flächen in Wasserschutzgebieten auf 
(Bayern ca. 5 %, Bundesdurchschnitt 15 %). Dadurch sind hier die landwirtschaftliche Nutzung und die 
Erdwärmenutzung stärker eingeschränkt als in anderen Bundesländern. Die Notwendigkeit des 
Trinkwasserschutzes wird von den Landwirtinnen und Landwirten ausdrücklich anerkannt; zugleich 
erwarten wir Gleichbehandlung und faire Wettbewerbsbedingungen.  

Angesichts der weitreichenden Auflagen sollten sich die Kommunen im eigenen Interesse für ein 
bundeseinheitliches Vorgehen bei der Ausweisung von Wasserschutzgebieten einsetzen. Zahlreiche 
Kooperationsprojekte in Hessen zeigen, dass Gewässerschutz und Landwirtschaft im Einklang 
funktionieren. Entsprechend müssen Kommunen und kommunale Wasserversorger regelmäßig 
Kooperationsvereinbarungen anbieten.  

Unvermeidbare Einschränkungen zum Schutz des Trinkwassers dürfen nicht einseitig zulasten 
einzelner Eigentümer oder Bewirtschafter gehen; sie sind vollständig zu entschädigen und von der 
Allgemeinheit zu tragen.  

Für eine sichere Trinkwasserversorgung ist die Sanierung und Wartung der wasserwirtschaftlichen 
Infrastruktur zentral. Undichte Brunnen, veraltete Leitungen, Kanalnetze oder unzureichend 
ausgestattete Kläranlagen können den natürlichen Bodenschutz unterlaufen und Nährstoffeinträge 
begünstigen. Regelmäßige Kontrollen, die Einhaltung genehmigter Entnahmemengen sowie eine 
vorausschauende Ressourcenplanung sind hier unerlässlich. Investitionen in diese grundlegenden 
Maßnahmen müssen Vorrang vor nicht notwendigen Prestigeprojekten haben. 

9. Gewässerunterhaltung sicherstellen – Landwirtschaft einbinden    

Die Unterhaltung der Gewässer zweiter und dritter Ordnung obliegt den Gemeinden als eigene 
Aufgabe, soweit nicht Wasser- und Bodenverbände dafür bestehen. Aus Kosten und 
Kapazitätsgründen unterbleibt mancherorts die Gewässerunterhaltung, nicht selten mit dem 
vorgeschobenen Argument des Natur- und Gewässerschutzes. Dabei wird verkannt, dass § 24 
Hessisches Wassergesetz ausdrücklich auch die Belange der Landwirtschaft bei der 
Gewässerunterhaltung als Grundsatz nennt.   

Mit vorgeschobenen Argumenten darf die Gewässerunterhaltung auch im Sinne der Landwirtschaft 
nicht unterbleiben.  

Landwirte oder Wasser- und Bodenverbände besorgen die notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen 
in der Regel wesentlich günstiger als kommunale Bauhöfe oder Fremdfirmen und oftmals auch besser, 
da sie über notwendige maschinelle Ausstattung verfügen. Daher muss eine Vergabe der Arbeiten an 
Landwirte und Wasser- und Bodenverbände erfolgen.  

10. Energiewende im ländlichen Raum: Flächenschonung, Biogas und 
kommunale Teilhabe 

Die hessische Landwirtschaft unterstützt die Energiewende und versteht sich als aktiver Partner des 
Klimaschutzes. Gleichzeitig fordert sie eine flächenschonende Umsetzung und eine frühzeitige 
Einbindung der Landbewirtschafter in kommunale Planungsprozesse. Zentrales Anliegen ist es, 
landwirtschaftliche Nutzflächen nur minimal für Energieprojekte in Anspruch zu nehmen, da diese 
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Flächen sonst dauerhaft verloren gehen. Biogas muss dabei als grundlastfähige, regional verankerte 
Energieform fester Bestandteil der kommunalen Energieplanung bleiben und landwirtschaftliche 
Wertschöpfung sichern. Die Beteiligung von Gemeinden an erneuerbaren Energieprojekten wird 
begrüßt, darf jedoch nicht zu einem Ausverkauf landwirtschaftlicher Flächen für Wind- und Solarparks 
führen. 

11. Grundsteuerreform aufkommensneutral gestalten   

Die Grundsteuerreform soll verfassungskonform und aufkommensneutral umgesetzt werden. Hessen 
hat dafür bei der Grundsteuer B ein eigenes Modell eingeführt. Über die tatsächliche Belastung 
entscheiden jedoch die Kommunen durch ihre Hebesätze. Viele Gemeinden sind dabei von den 
landesseitigen Empfehlungen zur Sicherung der Aufkommensneutralität abgewichen. Kommunen 
sind daher aufgefordert, bei der Festsetzung der Hebesätze mit Augenmaß vorzugehen. Zudem ist die 
mögliche Einführung einer Grundsteuer C verantwortungsvoll zu handhaben: Sie sollte sich gezielt auf 
brachliegende Grundstücke konzentrieren. Land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen sind von 
vornherein auszunehmen. 

12. Kommunalabgabenrecht: Für Ausgewogenheit sorgen  

Die Erhebung von Beiträgen für den Straßenausbau sowie Wasser- und Abwassergebühren können 
für landwirtschaftliche Betriebe zu erheblichen finanziellen Belastungen führen. Die Höfe mit ihren 
zwangsläufig großen Grundstücks- und Geschossflächen zahlen meist den größten Teil der 
umlagefähigen Kosten. Unausgewogene und unverhältnismäßig hohe Abgabe- und Gebühren 
können zu Verwerfungen der Entwicklung von Betrieben, aber auch allgemein der Entwicklung der 
kommunalen Strukturen führen. Der Ausbau und die Erneuerung sind daher mit Augenmaß 
vorzunehmen, um eine Überforderung der Einwohnerinnen und Einwohner zu vermeiden.  

13. Flächenschonende Infrastruktur und faire Lastenverteilung im 
ländlichen Raum 

Die Erschließung von Grundstücken durch Straßen-, Wege- und Leitungsbau ist eine kommunale 
Pflichtaufgabe, bei der vorhandene Ermessensspielräume konsequent flächenschonend zu nutzen 
sind. Neue Umgehungsstraßen und Straßenausbauten führen häufig zu erheblichen Flächenverlusten, 
zerschneiden gut nutzbare Acker- und Grünlandflächen und verursachen 
Bewirtschaftungserschwernisse sowie längere Zufahrtswege. Durch frühzeitige Einflussnahme auf 
Trassenführung, Umfang und Ausgestaltung lassen sich solche Nachteile vielfach vermeiden. Gleiches 
gilt für den Leitungsbau: Trassen sind so zu wählen, dass landwirtschaftliche Flächen möglichst wenig 
beeinträchtigt werden; Leitungen sollten bevorzugt in oder entlang öffentlicher Straßen verlaufen, um 
zusätzliche Belastungen trotz Entschädigungen gering zu halten. 

Wirtschaftswege im Außenbereich dienen vorrangig der land- und forstwirtschaftlichen 
Bewirtschaftung und sind entsprechend zu widmen, zu gestalten und zu unterhalten. Erforderlich sind 
ausreichende Breiten, Wenderadien, tragfähige Bankette sowie praxistaugliche Querungen und 
Hofzufahrten für Großmaschinen. Lastbeschränkungen dürfen nur bei zwingender technischer 
Notwendigkeit erfolgen und müssen praktikable Ausnahmen, insbesondere während der Ernte, 
vorsehen. Zur Verkehrssicherungspflicht gehören zudem der rechtzeitige Rückschnitt von Bewuchs 
sowie funktionsfähige Gräben und Durchlässe. Zur besseren Abstimmung von Planung, Unterhaltung 
und Weiterentwicklung des Wegenetzes sind feste Arbeitskreise zwischen Kommunen, Bauämtern 
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und landwirtschaftlichen Betrieben einzurichten und verbindlich zu verankern. Eine ergänzende 
Nutzung der Wirtschaftswege durch den Radverkehr kann sinnvoll sein, darf die landwirtschaftliche 
Nutzung jedoch weder rechtlich noch faktisch einschränken; neue Radwege sollen bestehende 
Verkehrsachsen nutzen, statt produktive Flächen zu zerschneiden. 

Schließlich sind die Kosten der Verkehrssicherung an Waldrändern gerechter zu verteilen. 
Maßnahmen jenseits des Straßengrabens oder der Böschungskante müssen künftig vom Straßen- 
oder Schienenträger übernommen werden. Angesichts stark gestiegener, klimawandelbedingter 
Sicherungskosten ist zudem ein gesetzlich verankerter Ausgleichsanspruch für Waldeigentümer 
erforderlich, wenn diese Kosten den Verkehrswert der Grundstücke übersteigen. Ein fairer Ausgleich 
zwischen Allgemeininteresse und Eigentümerbelangen ist sicherzustellen und darf nicht allein über 
Förderprogramme erfolgen. 

14. Frühzeitige Einbindung land- und forstwirtschaftlicher Institutionen 
in kommunale Krisenmanagementkonzepte  

Die Landwirtschaft ist in besonderem Maße von Krisen wie Tierseuchen (z. B. Afrikanische 
Schweinepest (ASP), extremen Wetterereignissen usw. betroffen. Andererseits haben Landwirte mit 
ihrer maschinellen Ausstattung die Möglichkeit, schnell, unbürokratisch und ortsnahe technische 
Unterstützung zu leisten.  Dennoch werden landwirtschaftliche Institutionen, insbesondere auch die 
Ortslandwirte, und die Landwirte vor Ort bislang häufig erst nach Eintritt einer Krise in kommunale 
Entscheidungsprozesse eingebunden.  

15. Wald erhalten und Offenlandschaft bewahren: Freizeit und 
Naturschutz mit Land- und Forstwirtschaft in Einklang bringen   

Die zunehmende Nutzung der Wälder und der Offenlandschaft für Freizeitaktivitäten wie 
Mountainbiken, Geocaching oder Hundespaziergänge erfordert verbindliche Regeln, um land- und 
forstwirtschaftliche Flächen, Kulturlandschaft und Lebensräume von Pflanzen und Tieren zu schützen. 
Kommunen müssen durch Satzungen und gezielte Maßnahmen sicherstellen, dass Verschmutzungen 
– etwa durch Müll oder Hundekot – vermieden werden. Dazu gehören insbesondere eine 
konsequente Leinenpflicht während der Brut- und Setzzeiten, die Ausweisung geeigneter Wege und 
Flächen für Freizeitaktivitäten sowie eine wirksame Kontrolle und Sanktionierung bei Verstößen. 
Tourismuskonzepte und Pläne für die Ausweisung von Wegen für touristische oder sportliche Nutzung 
sind frühzeitig mit den Landwirten und Waldeigentümern abzustimmen und ohne ihre Zustimmung 
nicht durchsetzbar. Nur so lassen sich Landwirtschaft, Naturschutz und Erholung nachhaltig in Einklang 
bringen.   

16. Handlungsfähigkeit der Forstwirtschaft sichern – 
Krisenbewältigung und praxistaugliche Infrastruktur ermöglichen 

In Zeiten von Kalamitäten wie Sturm, Dürre oder Borkenkäferbefall müssen Waldbesitzer schnell und 
unbürokratisch handeln können, um große Schadholzmengen zwischenzulagern und wirtschaftliche 
Schäden zu begrenzen. Daher sind Genehmigungen für temporäre Nasslager deutlich zu vereinfachen 
und zu beschleunigen, damit eine sichere und umweltgerechte Holzlagerung möglich bleibt. 
Gleichzeitig sind Forsthäuser als unverzichtbare Arbeits- und Funktionsgebäude der Forstwirtschaft 
anzuerkennen. Sie bilden die Basis für Personal, Maschinen und Arbeitsabläufe im Wald. Eine 
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baurechtliche Privilegierung im Außenbereich ist erforderlich, um Bau, Erhalt und Nutzung für 
forstliche Zwecke zu erleichtern und bürokratische Hürden abzubauen. 

17. Nachhaltige Jagdpolitik und kommunale Mitwirkung bei 
Wildschäden und ASP-Prävention 

Eine nachhaltige Jagdpolitik ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Natur-, Tier- sowie des land- und 
forstwirtschaftlichen Nutzungsschutzes in Hessen. Die eigenverantwortliche Jagdausübung im 
Rahmen des bewährten Hessischen Jagdgesetzes und des Reviersystems leistet einen zentralen 
Beitrag zur Wildschadensvermeidung, zum Artenschutz und zur Pflege der Kulturlandschaft. Amtliche 
Vorverfahren bei Wild und Jagdschäden müssen von den Kommunen rechtssicher durchgeführt 
werden, um Konflikte zu lösen und Gerichte zu entlasten. Ein konstruktives Verhältnis zwischen 
Gemeinden, Jagdgenossenschaften und Jagdausübungsberechtigten ist dabei essenziell. Kommunen 
sollen ihre Eigenjagdrechte abgestimmt nutzen und sich aktiv in die Prävention der Afrikanischen 
Schweinepest einbringen, etwa durch Krisenübungen und eine Datenbank der Schweinehalter. Die 
Abschaffung der Hundesteuer für brauchbare Jagdhunde sowie der Jagdsteuer ist erforderlich, um 
ehrenamtliches Engagement nicht weiter zu belasten. 

Ebenso fordern wir die Abschaffung der Hundesteuer für brauchbare Jagdhunde im Sinne des §28 
HJagdG, da diese der notwendigen Jagdausübung und dem Tierschutz dienen. 

Weiterhin ist auch eine Jagdsteuer als nicht mehr zeitgemäß abzuschaffen, da diese im Ergebnis das 
ehrenamtliche Engagement der Jägerschaft für den Natur- und Artenschutz bestraft.  

Die Jagd muss als unverzichtbares Instrument des praktischen Naturschutzes, der 
Wildschadensvermeidung und der Tierseuchenprävention gestärkt und rechtlich abgesichert werden. 

18. Effektives Biber- und Wolfsmanagement sicherstellen  

Die stark gewachsene Biberpopulation in Hessen ist ein Erfolg des Artenschutzes, führt jedoch 
zunehmend zu Konflikten in der Land- und Forstwirtschaft. Aufgestaute Gewässer verursachen 
Überschwemmungen, Ertrags und Qualitätsverluste sowie die Entwertung land- und 
forstwirtschaftlicher Flächen und Schäden an Wegen und Gräben. Ziel muss ein wirksames 
Bibermanagement sein, das Artenschutz und berechtigte Nutzungsinteressen in Einklang bringt. Dazu 
gehören erleichterte und zügige Eingriffe in Biberdämme, eine effiziente Umsetzung notwendiger 
Maßnahmen, die frühzeitige Einbindung der Betriebe sowie schnelle Entschädigungen. Wo 
Schutzmaßnahmen nicht ausreichen, müssen gezielte, unbürokratische Entnahmen möglich sein. 

Beim Wolf können Kommunen und Landkreise Landwirte bereits jetzt durch unbürokratische 
Prävention unterstützen, insbesondere durch die erleichterte Errichtung von Schutzzäunen. 
Gemeinsam mit Weidetierhaltern und Jägern sollen sie Positionen entwickeln und gegenüber Land 
und Bund vertreten, um zügige rechtliche Lösungen zu erreichen. 
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Die Forderungen des Aktionsbündnis für Ländliche Räume Hessen zur 
Wahl zum Kommunalwahl 2026 werden getragen von: 
 

 

    
Deutsche Säge- und Holzindustrie Bundesverband e.V. 

 
Seit über 125 Jahren vertritt der Deutsche Säge- und Holzindustrie Bundesverband e.V. 

(DeSH) die Interessen der Säge- und Holzindustrie auf Bundes-, Landes- und europäischer 

Ebene. Mit ihren vielfältigen Produkten aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz bilden 

die 350 Mitgliedsunternehmen des DeSH das Scharnier zwischen dem Wald und der 

Holzverarbeitung bis zum Holzbau. Sie sind ein wesentlicher Pfeiler für die Bioökonomie 

und Schlüssel für die nachhaltige Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. 

Der DeSH steht für die nachhaltige Verarbeitung und Verwendung des Roh- und 

Werkstoffs Holz als Beitrag zu Klimaschutz, Beschäftigung und Wertschöpfung für einen 

zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort Deutschland. 

 



12 

 

 

 

  



13 

 

  



14 

 

 

 



15 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 


